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Der Landtag Nordrhein-
Westfalen erinnert amHo-
locaust-Gedenktag am
Dienstag an die Befreiung
des Konzentrationslagers
Auschwitz-Birkenau.
NRW-Landtagspräsident
André Kuper (CDU) aus
Rietberg imKreis Gütersloh
unterstützt die „We Remem-
ber“-Kampagne des „World
Jewish Congress“.
„Die Botschaften der Holo-

caust-Überlebenden sind
mehr als historische Berich-
te – sie sind ein Auftrag an
uns, für Frieden und
Menschlichkeit einzuste-
hen. MenschenwieMargot
Friedländer haben ihr Leben
lang dafür geworben, nicht
zu vergessen undHaltung
zu zeigen. Geradeweil diese
Stimmen immer leiser
werden, ist es unsere Pflicht,
ihreWorte weiterzutragen,
Antisemitismus entgegen-
zutreten und die Erinnerung
fest in unserer Demokratie
zu verankern“, sagt Kuper.
Die Gedenkstundewird von
einer Ansprache von Klaus
Stanjek, Neffe des KZ-Über-
lebendenWilhelmHeck-
mann, und einemVortrag
zu verfolgtenMinderheiten
von Prof. Dr. Martin Lücke,
Freie Universität Berlin, ge-
prägt. Kuper, Ministerprä-
sident HendrikWüst und
Abraham Lehrer, Vizeprä-
sident des Zentralrats der
Juden, werden reden.

Kopf des Tages

Ein junger Jäger aus
Paderborn ist bei
einem Jagdausflug
zu Tode gekommen.
Der Fall beschäftigt
viele Leserinnen

und Leser. Manche
Reaktionen auf den
tragischen Fall sind
allerdings schwer
auszuhalten. Das
kommentierenwir.

Reingeklickt

Folgen Sie uns auf

„Es gibt wirklich einen Kampf um
einen gleichbleibenden Raum“

Bielefelder Jura-Professor Ansgar Staudinger eröffnet amMittwoch den 64. Deutschen Verkehrsgerichtstag

Von Andreas Schnadwinkel

BIELEFELD/GOSLAR. Der Biele-
felder Jura-Professor Ansgar
Staudinger (57) ist Präsident
des Deutschen Verkehrsge-
richtstags. Von Mittwoch bis
Freitag treffen sich in Goslar
zum 64. Mal Fachleute, Juris-
ten und Politiker, um den
Verkehr sicherer zumachen.

Was ist der Deutsche Ver-
kehrsgerichtstag?
Ansgar Staudinger: In

Goslar treffen sich über 1800
Fachleute zu Verkehrsthe-
men aus allen Bereichen. Die
größte Arbeitsgruppe vor Ort
ist die Anwaltschaft, und na-
türlich sind auch Staatsan-
waltschaft und Richterschaft
vertreten.Wir haben die Poli-
zei dort, wir haben Psycholo-
gen, wir haben Mediziner
und insgesamt ein gemisch-
tes Fachpublikum.Durch die-
se hohe Expertise ist auch ge-
währleistet, dass hinterher
die Empfehlungen der acht
Arbeitskreise, die aktuelle
Themen aufgreifen, eine ho-
he Überzeugungskraft haben.

An wen richten sich diese
Empfehlungen?
Staudinger: Die Empfeh-

lungen richten sich in der
Hauptlast an den deutschen
Gesetzgeber. Das heißt, Ad-
ressat sind die Bundesminis-
terien in Berlin, die in Goslar
vertreten sind. Das Bundes-
ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz ist ebenso
dabei wie das Verkehrsminis-
terium, das Wirtschaftsmi-
nisterium und wegen der
Drohnen auch das Verteidi-
gungsministerium. Die Emp-
fehlungen gehen also einmal
in Richtung Gesetzgebung,
aber nicht nur auf nationaler
Ebene. Wir haben mehr und
mehr auch europarechtliche
Themen, diewir einbeziehen.

Nimmt die Politik die Emp-
fehlungen an?
Staudinger: Ich habe ana-

lysiert, was in einem Zeit-
raum von zehn Jahren aus
unseren Empfehlungen ge-
worden ist. Und der Effekt ist
sehr erstaunlich und positiv.
Ein aktuelles Beispiel ist Ste-
fanie Hubig, die amtierende
Ministerin für Justiz und Ver-
braucherschutz. Sie hat vor
Weihnachten einen Referen-
tenentwurf veröffentlicht, wo
es um die Verschärfung der
Haftung von E-Scooter-Fah-
rern und -Haltern geht. Das
hatten wir beim Verkehrsge-
richtstag 2022 empfohlen. Es
wird nicht immer sofort um-
gesetzt, aber die Empfehlun-
gen finden Gehör in Berlin.

Warum ist diese Verschär-
fung bei E-Scootern nötig?
Staudinger: Die Anzahl der

zugelassenen E-Scooter steigt
immer weiter an. E-Scooter
brauchen allesamt ein Kenn-
zeichen, weil sie auch einer
Versicherungspflicht unter-
liegen. Nun ist es aber so, dass
eine Haftpflichtversicherung,
die ichdirekt alsGeschädigter
in Anspruch nehmen könnte,
nur zahlen wird, wenn ich als
Geschädigter nachweisen
kann, dass den Halter des E-
Scooters oder den Fahrer ir-
gendein Vorwurf trifft. Das
bisher Ärgerliche ist, dass im
Straßenverkehrsgesetz steht:
Alle Kraftfahrzeuge, die be-
triebs-, also bauartbedingt
nicht schneller als 20 km/h
fahren, sind von der Haftung
nach dem Straßenverkehrs-
gesetz ausgenommen. Man
hat also die Merkwürdigkeit,
dass man ein Kraftfahrzeug
hat, das einer Versicherungs-
pflicht unterliegt und auch
einKennzeichenhat.Aberdie
strenge Haftung, und das ist
gerade die Halterhaftung

nach dem Straßenverkehrs-
gesetz, die verschuldensun-
abhängig ist, bleibt deakti-
viert. Genauso auch die Haf-
tung des Fahrers aus vermu-
tetem Verschulden. Auch die
ist nicht anwendbar.

Wie gehen Geschädigte
dann vor?
Staudinger: Somit muss

man als Geschädigter nach
dem ganz normalen Zivil-
recht darlegen und beweisen,
dass den Fahrer ein Verschul-
den trifft. Und erst recht kom-
me ich in der Regel nie an den
Halter, weil ich dem keinen
Vorwurf machen kann. Stol-
pere ich etwa über einen E-
Scooter, der am Boden liegt,
dannwird der Halter, also der
Vermieter, natürlich sagen:
Ich weiß auch nicht, wieso
das dort imnormalenBereich
dieser Gehwege liegt. Das
mag ein Dritter gewesen sein.
Mein Kunde hat das ord-
nungsgemäß abgestellt. Ein
Dritter hat es umgestoßen,
oder es mag einen Sturm ge-
geben haben. Das heißt, wir
haben die Schieflage, dass die
Halter, also die Vermieter, die
hohen ökonomischen Nut-
zen aus der Vermarktung zie-
hen, sichwegduckenkönnen,
weil es keine Halterhaftung
gibt. Und da hatten wir emp-
fohlen, das zu verändern.
Wenn ich demnächst, und
das ist ja der Clou, geschädigt
bin, schaffe ich es über das
Kennzeichen, den Halter aus-
findig zu machen, und kann
zukünftig nach der neuen
Rechtslage an ihn, also anden
Eigentümer und Vermieter,
herantreten und sagen: Du
haftest. Nämlich streng und
strikt nach dem Straßenver-
kehrsgesetz. Und dann habe
ich nicht nur die Haftung,
sondern kann jetzt auch di-
rekt die Haftpflichtversiche-
rung in Anspruch nehmen.
Das heißt, für die Vermieter
der E-Scooter wird es teurer.
Und ebenso wissen jetzt die
Haftpflichtversicherer, dass
ihre Inanspruchnahme kein
Papiertiger mehr ist. Dem-
nächst können Geschädigte
die gegnerische Haftpflicht-
versicherung in Anspruch
nehmen.

Steigert das die Verkehrssi-
cherheit?
Staudinger: Das ist für die

Verkehrssicherheit wichtig,
denn man hat hier das Zah-
lenmaterial und sieht, wie
viele Menschen mit einem E-
Scooter unterwegs sind. Und
die Schadensgeneigtheit ist
groß, und zwar in zweierlei

Hinsicht. Nicht nur, dass sich
durch den E-Scooter oft der
Fahrer selbst schädigt, weil
das Handling nicht ganz ein-
fach ist, sondern hier geht es
natürlich vor allen Dingen
umdie Dritten als Geschädig-
te, die bislang den Kürzeren
gezogen haben.

2024 wurden von Fahrrad-
fahrern insgesamt 51.252
Unfälle mit Personenscha-
den verursacht. Liegt diese
hohe Zahl zuerst einmal da-
ran, dass die Zahl der Rad-
fahrer gestiegen ist?
Staudinger: Statistisch ist

der allgemeine Trend leicht
rückläufig, was das Unfallge-
schehen mit Personenschä-
den betrifft. Aber beim Fahr-
rad ist es genau gegenläufig,
vor allen Dingen unter Ein-
schluss von Pedelecs. Das hat
sicherlich auch mit der
Anzahl der Verkehrsteilneh-
mer zu tun. Denn durch die
Motorisierung im Bereich Pe-
delec fahren jetzt Bevölke-
rungsgruppen mit dem Rad,
die sonst gar nicht mehr mit
dem Fahrrad unterwegs wä-
ren. Hinzu kommt, dass wir
insgesamtmehr Verkehrsteil-
nehmer und mehr Verkehrs-
arten haben und es wirklich
einen Kampf um einen
gleichbleibenden Raum gibt.
Das führt dazu, dass die Kolli-
sionen zunehmen.

Welche Rolle spielt diese
Entwicklung in Goslar?
Staudinger:Wirwerden in-

tensiv darüber nachdenken,
wie sich der Verkehr mit
Autos, Lkw, Fahrrädern, Pe-
delecs, E-Bikes, E-Scootern
und vor allen Dingen auch
Lastenfahrrädern, die einen
unglaublichgroßenRaumfür
sich beanspruchen, fügen
soll. Auch mit Blick auf das
Gefährdungspotential. Wie
viel Gewicht hat ein Lasten-
fahrrad, in dem zwei Kinder
befördert werden und ein Er-
wachsener noch auf dem Sat-
tel sitzt? Und dann das Las-
tenfahrrad an sich. Wenn Sie

damit mit 25 oder 30 km/h in
einen Fußgänger fahren,
dann ist das ein Drama. Phy-
sikalisch könnenwir nicht al-
le über einen Kamm scheren.
In den Statistiken sehen wir,
dass es sehr schwere Verlet-
zungen gibt, die bei einem
normalen Fahrrad mögli-
cherweise so nicht auftreten.

Tempo drosseln, Lastenrä-
der-Führerschein, Promil-
legrenze: Was könnte für
mehr Sicherheit sorgen?
Staudinger: Ein Problem

ist, dass bei den Alkoholgren-
zen Fahrradfahrer und Pede-
lecfahrer derzeit anders be-
handelt werden als E-Scoo-
ter-Fahrer. Rad- und Pedelec-
fahrer unterliegen einer
Strafbarkeit nach dem Straf-
gesetzbuch, wenn sie min-
destens 1,6 Promille haben.
Unterhalb dieser Grenze ist es
tatsächlich nicht strafbe-
wehrt. Es gibt aber auch kei-
nen Tatbestand der Ord-
nungswidrigkeit. Einer der
Referenten in Goslar ist Leiter
eines Forensisch-Toxikologi-
schen Zentrums. Anhand von
Tests lässt sich nachweisen,
wie sich Radfahrer mit 1,6
Promille und mit 0,8 bis 1,1
Promille verhalten. 1,1 Pro-
mille als neuer Gefahren-
grenzwert und Tatbestand
einer Ordnungswidrigkeit
wäre eine Empfehlung, die
möglicherweise beim Ver-
kehrsgerichtstag herauskom-
men kann.

Spricht etwas dagegen?
Staudinger: Es geht einem

Juristen nicht nur darum,
Verhalten zu lenken, zu steu-
ern und für mehr Sicherheit
zu sorgen.Manbedenkt auch,
welchen Effekt das in der Be-
völkerunghat. Und sicherlich
ist eines klar: Man will eine
Mobilitätswende vom Kraft-
fahrzeug zu mehr Fahrrad.
Doch sehr viele in der Bevöl-
kerung wählen gerade dann
das Fahrrad und nicht das
Auto, wenn sie etwas trinken
wollen. Derzeit ist das mit 1,6
Promille noch ein sicherer
Weg, was die Strafbarkeit an-
betrifft. Aber es ist für einen
selbst und für die anderen
eine sehr hohe Gefahrenlage.
Daher ist die überzeugende
Tendenz in den bisherigen
Stellungnahmen eher, dass
man hier die Promillegren-
zen verschärfen wird. Dies
dürfte auch den Verkehrsteil-
nehmern mit Rad und Pede-
lec einleuchten.

Werden Sie auch über die
Helmpflicht diskutieren?

Staudinger: Das Thema
Helmpflicht ist in diesem
Jahr kein offizielles in einem
der acht Arbeitskreise. Bei E-
Scooter und Pedelecs besteht
ein sehr großes Risiko, sich
am Kopf zu verletzen. Ver-
mieter von E-Scootern sagen
in der Regel: Das lässt sich
nicht verwirklichen, wie soll
das gehen mit Helm? In der
kanadischen Provinz British
Columbia gibt es eine Helm-
pflicht für E-Scooter. Und
wennman die dort mietet, ist
immer ein Helm integriert.
Das sollte auch für Deutsch-
land Vorbildcharakter haben.

Können Haftungsansprü-
che sinken,wennRadfahrer
keinen Helm tragen?
Staudinger: Wenn ein Ver-

kehrsteilnehmer mit einem
Pedelec ohne Helm verun-
fallt, weil er von einem Auto-
fahrer angefahren wird, hat
er derzeit Ansprüche gegen
den Autofahrer, gegen den
Halter, gegen die Haftpflicht-
versicherung. Wenn er mit
Helm gefahren wäre und sei-
ne Kopfverletzungen wären
geringer ausgefallen, dann
stellt sich die Frage einer An-
spruchskürzung wegen eines
eigenen Mitverschuldens.
Dazu hat aktuell der oberste
Gerichtshof in Österreich ge-
sagt: Ja, der Anspruch wird
gekürzt. Auch wenn wir in
Österreich keine geschriebe-
ne Helmpflicht haben, steht
jedem eigentlich klar vor Au-
gen, dass es zu gefährlich ist,
mit einem Pedelec ohne
Helm unterwegs zu sein. Also
in Österreich stellt manmehr
auf das allgemeine Verkehrs-
bewusstsein ab. In Deutsch-
land schaut man auf die Sta-
tistik, wie viele Menschen
faktischmit Helm fahren. Da-
mit privilegierenwir denjeni-
gen, dem vor Augen steht,
dass ein Pedelec besonders
gefahrenträchtig ist, aber kei-
ne Konsequenzen daraus
zieht, und das zu Lasten Drit-
ter. Ich kann jeden verstehen,
der sagt, ich möchte die Frei-
heit haben, mich zu entschei-
den für oder gegen Helm.
Man muss nur akzeptieren,
wennmanvoneinemSchädi-
ger Geld haben möchte, dass
der vor Gericht sagt: Du hät-
test Dich mehr schützen kön-
nen. Rechtsprechung gibt es
in den Fallgruppen kleinere
Kinder, die besonders gefähr-
det sind und deswegen nur
mit Helm fahren sollten, und
bei Rennradfahrern, die we-
gen ihres höheren Tempos
ein erkennbar höheres Risiko
auf sich nehmen.

Schnee und Eis in OWL
ESSEN (dpa).Nach einemwin-
terlich-kalten Sonntagmüs-
sen sich die Leute in Nord-
rhein-Westfalen auch in den
kommenden Tagen auf glat-
te Straßen einstellen. In der
Nacht zuMontag solle
Schnee aus Südosten über
das Bundesland ziehen,
schrieb der DeutscheWet-
terdienst (DWD). Bis zum
Morgen herrsche Glättege-
fahr in weiten Teilen des
Landes. Bis in dieMittags-
stunden gebe es vielerorts
zwei bis fünf Zentimeter an
Neuschnee – in Ostwestfa-
len-Lippe seien lokal bis zu
zehn Zentimeter wahr-
scheinlich. In den Abend-
stunden lasse der Schnee

allmählich nach. Die Tem-
peraturen lägen bei Höchst-
werten von null bis drei
Grad und im Bergland bei
Höchstwerten vonminus
zwei bis null Grad. Dazuwe-
he einmäßigerWind.
In der Nacht zu Dienstag sei
gebietsweise wieder Glätte
möglich. In der zweiten Ta-
geshälfte regne es, in Hoch-
lagen seien Schnee oder ge-
frierender Regen nicht aus-
geschlossen. Das Thermo-
meter zeigemaximal drei
bis fünf Grad imWesten so-
wiemaximal ein bis drei
Grad imOWL. In der Nacht
zuMittwoch gibt es laut
DWD zeitweise Regen oder
Schnee, der auch gefriert.
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„Nie wieder soll auch nur einemMenschen das zugefügt
werden, was damalsmitMenschen gemacht wurde, weil
Menschen nicht als Menschen anerkannt wurden.“

Margot Friedländer (1921-2025), Holocaust-Überlebende, en-
gagierte sich in ihrem Leben als Zeitzeugin. Zwei Tage vor ihrem
Tod sprach sie am 7. Mai 2025 in Berlin zum 80. Jahrestag des

Kriegsendes in Deutschland.
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Landtagspräsident André Kuper
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Die Zahl der Verkehrsteilnehmer ist gestiegen, die Zahl der Verkehrsarten auch. Das kann, wie in Bielefeld, zu Problemen führen. Foto: Thomas F. Starke
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